
zwischen der
Vodafone D2 GmbH, Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf

und dem Kunden

Kunden-Name
  

Rufnr. 0 1 /

Kundenkennwort  
   

Kundenkonto

      

Zusatzvereinbarung zum bestehenden Vertrag über Vodafone D2-Dienstleistungen

3. Telefonbucheintrag/RufnummernAnzeige/Inverssuche
Eintrag Ich wünsche einen Eintrag meiner Mobilfunknummer in gedruckte und elektronische 
Telefonverzeichnisse mit Namen und Adresse. Über diese Daten darf Auskunft erteilt werden.

  Eintrag und Auskunft gemäß Anlage  kein Eintrag, keine Auskunft

RufnummernAnzeige 
Ich wünsche die Übermittlung meiner Nummer an den angerufe- Ich wünsche keine Über-  
nen Anschluss. Eine fallweise Unterdrückung ist jedoch möglich.  mittlung meiner Nummer. 

Inverssuche Meine Vodafone-Nummer ist für die Inverssuche 
(Weitergabe der Eintragsdaten bei Nennung der Rufnummer) freigegeben.

 Nein, ich widerspreche der Möglichkeit einer Inverssuche für meine Vodafone-Nummer. 

4. VerbindungsÜbersicht/Nutzung von Daten 
VerbindungsÜbersicht  (Basispreis gem. Preisliste)  Zielrufnummer vollständig   verkürzt

VerbindungsÜbersicht Mini    Zielrufnummer vollständig   verkürzt

Keine VerbindungsÜbersicht  
Mitbenutzer werde ich gemäß Ziff. 9.3 der AGB für Vodafone D2-Dienstleistungen auf die Speicherung und 
Mitteilung der Verbindungsdaten hinweisen. Ziff. 9 der AGB für Vodafone D2-Dienstleistungen zur Speicherung 
von Verbindungsdaten habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich willige – jederzeit widerrufl ich – darin ein, dass Vodafone D2 
• meine Verkehrsdaten (Daten, die bei der Bereitstellung und Erbringung von Telekommunikationsdienst-

leistungen erhoben werden) zur Vermarktung und bedarfsgerechten Gestaltung von Vodafone-Tele-
kommunikationsdienstleistungen oder zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen für längstens 
6 Monate nach Rechnungsversand speichert, verarbeitet und nutzt;

• mich zu Werbezwecken (auch automatisiert) anruft oder mir per Telefax oder in Form elektronischer 
Nachrichten Werbung zusendet und

• meine Bestandsdaten (Daten, die erhoben werden, um das Vertragsverhältnis einschließlich seiner inhalt-
lichen Ausgestaltung zu begründen oder zu ändern) verarbeitet und nutzt, soweit dies zur Kundenberatung, 
Werbung und Marktforschung erforderlich ist.

Ohne Einwilligung bleiben etwaige gesetz-
liche Werbebeschränkungen bestehen.

 Unterschrift

5. Vertragsbedingungen
1. Auftrag für Vodafone D2-Mobilfunk: Bestandteil des Vertrages mit Vodafone D2 sind die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die Preisliste für Vodafone D2-Dienstleistungen und der Tarif-Flyer Studenten-
Vorteil.
2. Einbeziehung der Vertragsbedingungen: Mir wurde Gelegenheit gegeben, die AGB, die nachfolgend 
abgedruckt sind und in den Verkaufsräumen ausliegen, einzusehen.
3. Begrenzung der monatlichen Entgelthöhe: Mir ist bekannt, dass eine Begrenzung der monatlichen 
Entgelthöhe (§ 18 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung) während der gesamten Vertragslaufzeit 
nicht möglich ist, sondern nur im Rahmen eines CallYa-Vertrages realisiert werden kann.
4. SCHUFA/Auskunfteien: Ich willige in den Datenaustausch mit der SCHUFA-Gesellschaft und den 
sonstigen Auskunfteien gem Ziff. 11 der AGB für Vodafone D2-Dienstleistungen ein.

6. Unterschrift
Datum 

Unterschrift/Stempel 
des Kunden

Name
in Druckbuchstaben 

7. Ihre Kundennummern
Karten-Seriennummer

Rufnummer     0 1 /
Die formale Zuteilung einer Rufnummer erfolgt mit Ihrer ersten Rechnung.

Kundennummer 
Ich habe meine Vodafone-Karte und die gültige Preisliste erhalten. 

Datum 

Unterschrift/Stempel 
des Kunden

VO-Nr.     

Datum

Stempel/Unterschrift
Vodafone-Fachhändler   

X

X

X

1. Auftrag Vertragsverlängerung/Tarifwechsel 
Für den Vertrag über Vodafone D2-Dienstleistungen, welcher der obengenannten Rufnummer zugrunde 
liegt, wird eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten vereinbart, die mit der Unterzeichnung dieser Zusatzver-
einbarung beginnt. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Der Vertrag ist – sofern nichts Abweichendes 
vereinbart ist – erstmalig zum Ende des zweiten Vertragsjahres kündbar. Wird nicht gekündigt, verlängert er 
sich jeweils um ein weiteres Jahr.

1.1 Tarifwechsel 
Ich beauftrage die Vodafone D2 GmbH (VF D2), die oben aufgeführte Rufnummer mit Beginn des nächsten 
Erfassungszeitraums (der Erfassungszeitraum ist auf meiner Rechnung vermerkt) in folgenden Vodafone-
Tarif umzustellen: 

  
 Takt 10 sec  Takt 60/1 sec   Studenten-Vorteil1

Ein Tarif-Wechsel benötigt 5 Arbeitstage Vorlaufzeit. Sollte dieser Auftrag nicht rechtzeitig bei der Vodafone 
D2 GmbH eingehen, bin ich mit der Umstellung zum nächstmöglichen Erfassungszeitraum einverstanden. 
Die Konditionen dieses Tarifs sowie die Konditionen des Wechsels ergeben sich aus der gültigen Preisliste für 
Vodafone D2-Dienstleistungen.

1.2 Kein Tarifwechsel,
      ich behalte meinen Tarif  bei. 

Aus dem o.g. Tarif ist ein Wechsel in einen Tarif mit niedrigerem monatlichen Basispreis bzw. Paketpreis 
erstmals 3 Monate nach Abschluss dieser Vereinbarung möglich. Ein Wechsel in einen Tarif mit höherem 
Basispreis bzw. Paketpreis ist jederzeit möglich. Im Übrigen ergeben sich die Wechselmöglichkeiten und 
-konditionen aus der Preisliste. 

1) Sonderbedingungen Studenten-Vorteil: Der Studenten-Vorteil wird nur gewährt in Verbindung mit einem 
der Tarife Vodafone-MinutenPaket 50/100/200/500, Vodafone-WochenendPaket 50/100/200/500 oder 
Vodafone-UMTS-SpezialPaketPaket 50/100/200/500. Ein Wechsel in einen Tarif mit Studenten-Vorteil ist 
erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit des bisherigen Vertrages/Tarifes möglich.

Der Studenten-Vorteil wird gewährt, sofern und solange die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: jährliche 
Vorlage einer aktuellen deutschen Immatrikulationsbescheinigung oder eines deutschen Studentenausweises, 
Alter maximal 30 Jahre, Erteilung einer Lastschrift-Einzugsermächtigung, kein sonstiger Mobilfunkvertrag 
mit Studenten-Konditionen bei einem Mobilfunkanbieter im Vodafone D2-Netz, Vodafone-Karte darf keinem 
Großkundenrahmenvertrag zugeordnet sein und keiner sonstigen Rabattvereinbarung unterliegen.

Das Vodafone-VergünstigungsPaket kann nicht in Verbindung mit dem Studenten-Vorteil gebucht werden. Die 
Konditionen des Studenten-Vorteils ergeben sich ergänzend zu der Preisliste für Vodafone-Minuten-Pakete 
bzw. Vodafone-UMTS-SpezialPakete aus dem Tarif-Flyer Studenten-Vorteil.

Mir ist bekannt, dass in folgenden Fällen der Studenten-Vorteil entfällt, d.h. automatisch eine Umstellung 
der Vodafone-Karte in den Ausgangstarif ohne Studenten-Vorteil unter Beibehaltung der Vertragslaufzeit 
erfolgt: Immatrikulationsbescheinigung oder Studentenausweis wird nicht / nicht rechtzeitig eingereicht,  
Altersgrenze von 30 wird überschritten (Umstellung erfolgt spätestens ein Jahr nach Einreichen der letzten 
Immatrikulationsbescheinigung oder des Studentenausweises), Widerruf der Einzugsermächtigung, es besteht 
bereits ein Vertrag mit Studenten-Konditionen bei einem Mobilfunkanbieter im Vodafone D2-Netz, Aufnahme 
der Karte in einen Großkundenrahmenvertrag oder eine sonstige Rabattvereinbarung, Übertragung des 
Vertrages auf einen Nicht-Studenten.

2. Auftrag für Vodafone-ZweitKarte
(Zusatzformular bei weiteren Vodafone-Services)

Ich beauftrage eine Vodafone-ZweitKarte ja    nein

Anzahl der Vodafone-Karten 1           davon Vodafone-TwinCard

Vodafone-ZweitKarte zur oben genannten Rufummer1,2

 
1) Vertragslaufzeit: Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Der Vertrag ist – sofern nichts Abweichendes 
vereinbart ist – erstmalig zum Ende des zweiten Vertragsjahres kündbar. Wird er nicht gekündigt, verlängert 
er sich jeweils um ein weiteres Jahr. 

2) Sonderbedingungen: Es gelten die Konditionen des Tarifs Vodafone-Sun einschließlich des monatlichen 
Mindestumsatzes von 5,13 €, der monatliche Basispreis entfällt. Für die Zweitkarte wird kein Studenten-
Rabatt gewährt

Die Vodafone-ZweitKarte wird immer fest der Hauptkarte und damit dem bestehenden Kundenkonto der oben 
genannten Rufnummer zugeordnet. Die bestehende Rechnungsadresse gilt daher für das gesamte Kunden-
konto. Sofern für dieses Kundenkonto eine Bankauskunfts- und Bankeinzugsermächtigung besteht, gilt diese 
ebenfalls für die Vodafone-ZweitKarte. Zu einer Hauptkarte, für die Sonderkonditionen gewährt werden (z. B. 
Rahmenvertragskonditionen) kann eine Vodafone-ZweitKarte nicht aktiviert werden.

Die Vodafone-ZweitKarte wird in folgenden Fällen automatisch in den Tarif Vodafone-Sun mit dem dann jeweils 
gültigen Basispreis unter Beibehaltung der Vertragslaufzeit umgestellt: Trennung des Kundenkontos auf 
Kundenwunsch, Beendigung oder Übertragung des Vertrages über die Hauptkarte, Übertragung des Vertrages 
über die Vodafone-ZweitKarte sowie Aufnahme der Hauptkarte in einen Großkunden-Rahmenvertrag.

Sonstiges
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Kunde
  
Name

Vorname bzw.

Name der Firma

Straße, Nr./Postfach

PLZ,  Ort

Telefon

Lieferanschrift (nur ausfüllen, wenn abweichend von der Anschrift des Kunden oder Versand an FH-Adresse erfolgen soll)

Name

Vorname bzw.

Name der Firma

Straße, Nr./Postfach

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Zahlungsart

per Rechnung  X

Verkauf

Typenbezeichnung des Telefons         

Aktueller Angebots-Preis (inkl. MwSt.)

Menge 1

VO-Nummer   

Bemerkung

Ich erteile diesen Auftrag gemäß den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Service- und Leihbedingungen.

Datum   

Stempel/ 
Unterschrift 
des Kunden     

Auftrag für ein vergünstigtes Mobiltelefon 

ohne Abschluss eines Vodafone D2-Kartenvertrages (für Vodafone-Exklusivfachhändler und Vodafone-Partneragenturen)

X
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Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen. 
Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn 
die Vodafone D2 GmbH, Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf (VF D2) ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht.

	 A. 	Bedingungen für den Verkauf von Waren durch VF D2 sowie für die 
Montage dieser Waren durch VF D2:

	 1.	 Eigentumsvorbehalt 

	 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum von VF D2.

	 2. 	 Akkus 

	 Akkus sind nur für eine begrenzte Anzahl von Ladevorgängen beschaffen. Die Anzahl der 
im Einzelfall bis zum Verbrauch des Akkus möglichen Ladevorgänge ist u.a. abhängig vom 
Gerätetyp sowie der Handhabung der Ladevorgänge durch den Kunden (z.B. möglicher „Me-
mory-Effekt“). Die Lebensdauer eines Akkus kann daher von der Haltbarkeit des Mobiltelefons 
im übrigen erheblich abweichen.

	 3.	 Gewährleistung 

3.1 	 Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Gewährleistungsansprüche 
des Kunden wegen Mängeln der Ware nach den gesetzlichen Vorschriften.

3.2	 Sofern kein Verbrauchsgüterkauf vorliegt, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungs-
ansprüche des Kunden ein Jahr. Der Beginn der Verjährung richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

3.3	 Schadenersatzansprüche wegen Mängeln der Ware sind auf den in D. 2. bestimmten Umfang 
beschränkt.

	 4.	 Garantiebedingungen 

	 Sofern und soweit VF D2 für eine Ware eine Garantie übernimmt, stehen dem Kunden die 
Mängelgewährleistungsrechte im Sinne der vorstehenden Ziff. A. 3 zu. Bei Gewährung 
einer Garantie gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche 
entsprechend. Dies gilt auch für den Beginn der Verjährung.

	 B.	 Bedingungen für Serviceleistungen an Waren außerhalb der Gewähr-
leistung sowie für die Montage nicht von VF D2 verkaufter Waren 
durch VF D2:

	 1.	 Leistungserbringung 

	 VF D2 kann Serviceleistungen durch Dritte ausführen lassen.

	 2.	 Gewährleistung
 

2.1	 Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Gewährleistungsansprüche 
des Kunden wegen Mängeln der Serviceleistung nach den gesetzlichen Vorschriften.

2.2	 Gewährleistungsansprüche verjähren ein Jahr nach Abnahme.

2.3	 Schadenersatzansprüche wegen Mängeln der Serviceleistung sind auf den in D. 2. bestimmten 
Umfang beschränkt.

	 3.	 Pfandrecht 

	 Der Kunde bestellt VF D2 an den im Zusammenhang mit der Serviceleistung übergebenen 
Gegenständen ein Pfandrecht zur Sicherung aller Forderungen aus diesem Vertrag.

	 Der Verkauf des Pfandes wird dem Kunden nach Fälligkeit der Forderung angedroht und ist 
zwei Wochen nach der Androhung zulässig. Sofern die Verkaufsandrohung nicht zugestellt 
werden kann, reicht die Absendung an die letzte bekannte Anschrift des Kunden, wenn auch 
eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt keine neue Anschrift ergibt.

	C.	 Bedingungen für den Verleih von Waren durch VF D2:

	 1.	 Allgemeine Pflichten des Kunden 

	 Der Kunde wird den geliehenen Gegenstand mit der notwendigen Sorgfalt behandeln und 
gegen unbefugten Zugriff sichern. Er wird keine Änderungen am Leihgegenstand vornehmen, 
insbesondere wird er Kennungen des Herstellers nicht beschädigen oder entfernen.

	 Verwendungen auf den Leihgegenstand wird der Kunde nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung von VF D2 machen.

	 2.	 Kaution 

	 VF D2 kann von dem Kunden eine im Verhältnis zum Wert des Leihgegenstandes angemes-
sene Kaution verlangen. VF D2 kann alle Forderungen aus diesem Vertrag gegen die Kaution 
aufrechnen.

	 3.	 Rückgabe
 

3.1 	 Der Kunde ist verpflichtet, den Leihgegenstand zum vereinbarten Zeitpunkt am Ausgabeort 
zurückzugeben. Wurde kein Rückgabezeitpunkt vereinbart und ist den Umständen keine 
eindeutige Mindestleihdauer zu entnehmen, so hat er den Leihgegenstand jederzeit auf 
Anforderung zurückzugeben.

3.2	 Kommt der Kunde mit der Rückgabe in Verzug, so hat er den VF D2 entstehenden Schaden 
zu ersetzen. Als Mindest-Schadenersatz zahlt der Kunde, sofern er nicht das Vorliegen eines 
geringeren Schadens nachweist, je angefangene Kalenderwoche 10,– Euro . Darüber hinaus 
kann VF D2 das Leihgerät sperren.

	 D.	 Gemeinsame Bedingungen:

	 1.	 Höhere Gewalt 

	 Wird VF D2 an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch unvorhergesehene Ereignisse 
gehindert, die VF D2 oder ihren Zulieferanten betreffen und die VF D2 auch mit der nach 
den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, verzögert sich die 
Liefer- und Leistungsfrist um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit, 
längstens jedoch um drei Wochen. Der Kunde kann sich vom Vertrag lösen, wenn ihm wegen 
der Verzögerung ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist. Als von VF D2 nicht zu ver-
tretende Behinderung im Sinne dieses Absatzes gelten auch Streiks oder Aussperrungen.

	 2.	 Haftung 

	 Auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – haftet VF D2 dem Kunden nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von VF D2, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungs-
gehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter 
– weder vorsätzlicher noch grob fahrlässiger – Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens, bis zu 
einer Höhe von maximal Euro 50.000,00 bei Serviceleistungen und maximal Euro 5.000,00 
in anderen Fällen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für von VF D2, 
ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachte Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

	 3. 	 Aufrechnung und Zurückbehaltung 

	 Gegen Forderungen von VF D2 kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur 
wegen unmittelbar aus diesem Vertrag herrührender Gegenansprüche geltend machen.

	 4.	 Speicherung personenbezogener Daten 

	 VF D2 speichert die auf dem Auftragsformular enthaltenen personenbezogenen Kunden-
daten.

	 5.	 Gerichtsstand 

	 Gerichtsstand ist der Sitz von VF D2, sofern der Kunde Kaufmann ist und der Vertrag zum 
Betrieb seines Handelsgewerbes gehört. VF D2 kann ihre Ansprüche auch bei den Gerichten 
des allgemeinen Gerichtsstandes des Kunden geltend machen. Ein etwaiger ausschließlicher 
Gerichtsstand bleibt unberührt.

Stand: 01.01.2002 

Allgemeine Verkaufs-, Service- und Leihbedingungen
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1.  Geltung der Vertragsbedingungen, Zustandekommen des Ver-
trages

1.1 Die Vodafone D2 GmbH („VF D2“; Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf, Sitz der 
Gesellschaft: Düsseldorf, Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 
24644) erbringt Dienstleistungen an Endkunden aufgrund der nachfol-
genden AGB, der Produktbeschreibungen und der Preislisten (Vertragsbe-
dingungen). Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
gelten nicht, auch wenn VF D2 ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

1.2 Der Vertrag kommt zustande, wenn VF D2 den Antrag des Kunden durch 
Bereitstellung der Dienstleistung annimmt. Soweit im Einzelfall nicht 
abweichend vereinbart, erfolgt die Bereitstellung i.d.R. innerhalb von 48 
Stunden nach Eingang des Kundenantrags bei VF D2.

2.  Änderungen der Vertragsbedingungen

2.1 Änderungen der Vertragsbedingungen werden dem Kunden nach Wahl von 
VF D2 schriftlich, in Textform oder durch SMS mitgeteilt und treten einen 
Monat nach der Mitteilung in Kraft. Sofern VF D2 dem Kunden Mitteilungen 
nicht im Volltext zukommen lässt, wird der Kunde darüber informiert, wo 
und wie er den Volltext der Mitteilung erhalten kann. 

2.2 Ändert VF D2 die Vertragsbedingungen zu Ungunsten des Kunden, kann 
der Kunde der Änderung – außer in den Fällen der Ziff. 2.4 – innerhalb von 
6 Wochen nach der Änderungsmitteilung schriftlich widersprechen. Wider-
spricht der Kunde nicht fristgemäß, gilt die Änderung als genehmigt. Auf 
diese Folge weist VF D2 den Kunden bei der Änderungsmitteilung hin. 

2.3 Teilt VF D2 dem Kunden auf seinen Widerspruch hin mit, dass eine Fortset-
zung des Vertrages zu den bisherigen Bedingungen nicht möglich ist, kann 
der Kunde den Vertrag innerhalb von 1 Monat nach der Mitteilung für den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Die geänderten 
Vertragsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde von diesem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. Auf diese Folge weist VF D2 den 
Kunden bei der Mitteilung hin. 

2.4 Abweichend von Ziff. 2.2 und 2.3 kann VF D2 die Preise

a) bei Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes sowie

b) bei Änderung der Kosten für besondere Netzzugänge, für Zusam-
menschaltungen und für Dienste anderer Anbieter, zu denen VF D2 
Zugang gewährt,

 zum Zeitpunkt und in Höhe der Änderung anpassen.

3.  Sicherheiten

3.1 VF D2 kann ihre Leistungen bei berechtigtem Interesse jederzeit von 
der Stellung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Sicherheit zur 
Befriedigung aller Forderungen aus dem Vertragsverhältnis in Form einer 
verzinslichen Kaution oder einer Bürgschaft eines in der EU ansässigen 
Kreditinstitutes abhängig machen, wenn bekannt wird, dass der Kunde 
mit Verpfl ichtungen aus anderen bestehenden oder früheren Verträgen 
im Rückstand ist oder aufgrund einer Information der in Ziff. 11 genannten 
Auskunfteien begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit bestehen.

 
4.  Leistungsumfang

4.1 VF D2 bietet nach Maßgabe dieser AGB Telekommunikations- und weitere 
Dienstleistungen an, insbesondere Mobilfunkdienstleistungen, DSL-
Anschlüsse und Internet-basierte Dienstleistungen. Die Nutzung der 
Dienstleistungen kann den Einsatz bestimmter Endgeräte voraussetzen. 
Bei Telekommunikationsdienstleistungen hängt die maximale Übertra-
gungsrate vom eingesetzten Endgerät, der verfügbaren Netztechnologie 
(z. B. GSM, UMTS, GPRS, HSCSD, ADSL) sowie den technischen und geogra-
phischen Gegebenheiten am Ort der Nutzung ab.

4.2 VF D2 kann die Erteilung von Auskünften sowie die Durchführung beauf-
tragter Vertragsänderungen davon abhängig machen, dass sich der Auftrag-
geber allein durch Nennung eines vorab festgelegten Kundenkennworts 
legitimiert.

 Mit dem Kundenkennwort kann der Kunde eine zusätzliche PIN als 
Voraussetzung für den Zugang zu Diensten beantragen, die erst ab einem 
bestimmten Mindestalter genutzt werden dürfen. Der Kunde stellt sicher, 
dass das Kundenkennwort nicht an Minderjährige und die zusätzliche PIN 
nicht an Personen unterhalb des jeweiligen Mindestalters weitergegeben 
werden und für diese nicht zugänglich sind.

 Der Kunde wird daher das Kundenkennwort sowie alle ihm zur Verfügung 
gestellten sonstigen Kennungen (z. B. PIN) vor dem Zugriff unbefugter 
Dritter schützen. 

4.3 Der Kunde kann Mobilfunkdienstleistungen räumlich im Empfangs- und 
Sendebereich der von VF D2 in der Bundesrepublik Deutschland betrie-
benen Funkstationen in Anspruch nehmen. Dabei werden Telekommuni-
kationsverbindungen von VF D2 im Rahmen der bestehenden technischen 
und betrieblichen Möglichkeiten mit einer mittleren Durchlasswahrschein-
lichkeit von 97 % hergestellt.

4.4 VF D2 ermöglicht auch den technischen Zugang zu Diensten anderer 
Anbieter, soweit ein Vertrag zwischen VF D2 und dem Anbieter besteht. Bei 
Nutzung dieser Dienste entsteht ein unmittelbares Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kunden und dem Anbieter. Name, Anschrift und Diensteangebot 
der jeweiligen Anbieter benennt VF D2 auf Anfrage. VF D2 behält sich das 
Recht vor, die Auswahl der Anbieter, deren Dienstleistungen der Kunde ggf. 
im Ausland in Anspruch nehmen kann (International Roaming) sowie den 
Inhalt der mit diesen Anbietern bestehenden Verträge jederzeit zu ändern. 
Im Übrigen bestimmt sich der Umfang der International Roaming-Leis-
tungen nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers.

4.5 Zeitweilige Störungen oder Unterbrechungen der Dienstleistungen können 
sich aus Gründen höherer Gewalt, einschließlich Streiks, Aussperrungen 
und behördlichen Anordnungen sowie wegen technischer Änderungen 
an den Anlagen von VF D2 oder wegen sonstiger Maßnahmen, die für 
einen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb des VF D2-Netzes 
erforderlich sind, ergeben. Dies gilt entsprechend für Störungen von Tele-
kommunikationsanlagen Dritter, die VF D2 zur Erfüllung ihrer Pfl ichten 
benutzt. Darüber hinaus ist VF D2 berechtigt, ihre vertraglichen Leistungen 
vorübergehend ganz oder teilweise einzustellen, soweit dies für einen 
ordnungsgemäßen oder verbesserten Netzbetrieb erforderlich ist. 
VF D2 wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Störungen 
baldmöglichst zu beseitigen bzw. auf deren Beseitigung hinzuwirken. 
Dauert eine von VF D2 zu vertretende Störung oder Unterbrechung länger 
als 24 Stunden, ist der Kunde zur anteiligen Minderung des monatlichen 
Basispreises berechtigt. 

4.6 Wird eine Dienstleistung von VF D2 nur für einen befristeten Zeitraum 
angeboten, nur in Verbindung mit einem bestimmten Tarif und/oder nur 
gegen ein zusätzliches Entgelt erbracht, wird dies in der Preisliste oder 
einer Produktbeschreibung ausgewiesen.

4.7 Soweit im Produktumfang enthalten und vom Kunden gewünscht, wird 
VF D2 die Kundendaten zum Zweck des Eintrags in ein Telefonverzeichnis 
an die Deutsche Telekom AG weitergeben; § 47 des Telekommunikations-
gesetzes bleibt unberührt. 

4.8 Sofern der Kunde von einem gesetzlichen Anspruch zur Übertragung 
einer ihm zugeteilten Rufnummer zu einem anderen Anbieter (Portierung) 
Gebrauch macht, hat VF D2 das Recht, die vertraglichen Leistungen bis zu 4 
Tage vor dem Vertragsende einzustellen, wenn dies aus abwicklungstech-
nischen Gründen bei der Portierung erforderlich ist. Die Portierung einer 
Rufnummer ist nur möglich, wenn spätestens 4 Wochen nach Vertragsende 
ein entsprechender Antrag über den die Rufnummer aufnehmenden 
Anbieter bei VF D2 eingegangen ist.

5.  Zahlungsverpfl ichtung, Verzug des Kunden

5.1 Der von VF D2 in Rechnung gestellte Betrag ist mit Zugang der Rechnung 
fällig und muss spätestens an dem von VF D2 angegebenen Zahlungs-
termin eingegangen sein. Bei Nichterteilung oder Widerruf einer Einzugs-
ermächtigung durch den Kunden erhebt VF D2 ein Zusatzentgelt für 
administrative Abwicklung nach der jeweils gültigen Preisliste.

5.2 Bei Verzug des Kunden ist VF D2 berechtigt, 

a) alle Forderungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen, wenn die 
Forderung, mit deren Erfüllung der Kunde in Verzug ist, mindestens 
20 % der fällig zu stellenden Forderungen beträgt und /oder

b) die vertraglichen Leistungen einzustellen, bis der Kunde seine fäl-
ligen Verbindlichkeiten gezahlt und/oder ausreichende Sicherheiten 
entsprechend Ziff. 3 gestellt bzw. aufgefüllt hat.

 Kommt der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung 
eines nicht unerheblichen Teiles des Rechnungsbetrages in Verzug, ist 
VF D2 berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Schadensersatzansprü-
che bleiben unberührt.

 Für Festnetzanschlüsse gelten allein die gesetzlichen Regelungen zu 
Zahlungsverzug und Sperre.

5.3 Einwendungen gegen die Rechnung sind innerhalb von 8 Wochen nach 
deren Zugang schriftlich geltend zu machen. VF D2 weist den Kunden 
im Einzelfall auf diese Frist hin. Ansprüche des Kunden bei begründeten 
Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt, soweit VF D2 eine 
Überprüfung datenschutzrechtlich möglich ist.

 
5.4 Befi ndet sich der Kunde in Verzug, werden – vorbehaltlich der Geltendma-

chung eines weitergehenden Verzugsschadens – Zinsen in Höhe von 4 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 Bürgerliches Gesetzbuch 
berechnet. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, einen geringeren Schaden 
nachzuweisen.

5.5 Die vorstehenden Regelungen der Ziff. 5.1 - 5.4 fi nden keine Anwendung auf 
Verträge mit Vorleistungspfl icht des Kunden (Prepaid-Verträge). Für diese 
Verträge gilt: Bei Verzug des Kunden ist VF D2 nach 2 Wochen berechtigt, 
den Zugang zum VF D2-Netz vorübergehend zu sperren (temporäre Deak-
tivierung). Nach weiteren 4 Wochen des Verzuges kann VF D2 den Vertrag 
fristlos kündigen und die Vodafone-Karte permanent deaktivieren.

5.6 Der Kunde ist zur Zahlung der Entgelte auch verpfl ichtet, wenn ein Dritter 
die Leistungen von VF D2 aus dem Vertrag nutzt.

5.7 Gegen Forderungen von VF D2 kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

6.  Vertragsdauer, Kündigung, Sperre

6.1 Soweit im Einzelfall nicht abweichend vereinbart, gilt für Verträge über 
VF D2-Dienstleistungen eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und eine 
Kündigungsfrist von 3 Monaten. Wird nicht (rechtzeitig) gekündigt, 
verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils 1 Jahr. Kündigungen 
haben schriftlich, nicht elektronisch, zu erfolgen. 

 Prepaid-Verträge haben keine Mindestlaufzeit und können von beiden 
Parteien mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden. Die Kündigung 
kann schriftlich, in Textform oder per SMS erklärt werden.

6.2 Eine fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Ein solcher 
liegt für VF D2 insbesondere vor, wenn aufgrund äußerer Umstände 
davon auszugehen ist, dass Dienstleistungen missbräuchlich in Anspruch 
genommen werden. Liegt ein wichtiger Grund vor, ist VF D2 ferner befugt, 
die Zugangsberechtigung des Kunden zu VF D2-Diensten mit sofortiger 
Wirkung zu sperren.

7.  Pfl ichten und Haftung des Kunden

7.1 Der Kunde informiert VF D2 unverzüglich über jede Änderung seiner bei 
VF D2 hinterlegten Daten.

7.2 Der Kunde hat VF D2 das Abhandenkommen oder die unbefugte Dritt-
nutzung der Vodafone-Karte unverzüglich – bei telefonischer Mitteilung 
unter Angabe seines Kundenkennwortes – mitzuteilen. VF D2 wird die 
Vodafone-Karte sofort sperren. Bei unverzüglicher Mitteilung haftet der 
Kunde für die durch unbefugte Drittnutzung entstandenen Entgelte nur 
bis zu 50,- €. Die betragsmäßige Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn der 
Kunde das Abhandenkommen oder die unbefugte Drittnutzung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht hat. 

7.3 Der Kunde verpfl ichtet sich, die Leistungen von VF D2 nicht missbräuchlich 
zu nutzen, insbesondere

− das VF D2-Netz und seine logische Struktur und/oder andere Netze 
nicht zu stören, zu verändern oder zu beschädigen;

− keine Viren, unzulässigen Werbesendungen, Kettenbriefe oder 
sonstigen belästigenden Nachrichten zu übertragen;

− keine Rechte Dritter, insb. Schutzrechte (z. B. Urheber- und Marken-
rechte) zu verletzen;

− nicht gegen strafrechtliche Vorschriften oder Vorschriften zum 
Schutze der Jugend zu verstoßen;

− Dienstleistungen nur als Endkunde im dafür üblichen Umfang sowie 
nicht zur Herstellung von Verbindungen zu nutzen, bei denen der 
Anrufer aufgrund des Anrufs und/oder in Abhängigkeit von der Dauer 
der Verbindung Zahlungen oder andere vermögenswerte Gegenleis-

tungen Dritter erhält (z. B. Verbindungen zu Werbehotlines). Dies gilt 
insbesondere für Tarife, bei denen VF D2 Dienstleistungen unabhän-
gig von der genutzten Abnahmemenge zu einem Pauschalpreis zur 
Verfügung stellt (z. B. Flatrate-Tarife);

− die Leistungen nicht dazu zu nutzen, einen Rechner permanent als 
Server erreichbar zu machen;

− leitungsgebundene Telekommunikationsdienstleistungen nur 
innerhalb einer Wohneinheit zu nutzen; 

− leitungsvermittelte Telekommunikationsdienstleistungen nur zum 
Aufbau manuell über das Endgerät hergestellter Verbindungen zu 
nutzen;

− keine Zielrufnummern anzuwählen, wenn das Zustandekommen 
einer Verbindung vom Kunden nicht gewünscht ist und/oder bekannt 
ist, dass das Zustandekommen der Verbindung – insbesondere auch 
durch technische Vorkehrungen – vom Inhaber der Zielrufnummer 
oder auf seine Veranlassung von Dritten verhindert werden wird;

− keine gewerbliche Weiterleitung von Verbindungen vorzunehmen 
oder Zusammenschaltungsleistungen zu erbringen.

7.4 Verstößt der Kunde gegen die Pfl ichten gemäß Ziff. 8.3, ist VF D2 berech-
tigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung des Missbrauchs zu 
ergreifen. Bei schuldhafter Pfl ichtverletzung haftet der Kunde gegenüber 
VF D2 auf Schadenersatz. 

7.5 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag hat der Kunde die Möglichkeit, bei der 
Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur mit Hilfe eines dort erhältlichen 
Formulars einen Antrag auf Durchführung eines außergerichtliches 
Schlichtungsverfahrens zu stellen.

8.  Vertragsübernahme

 Der Kunde kann die Rechte und Pfl ichten aus diesem Vertrag nur mit 
Zustimmung von VF D2 übertragen.

9.  Speicherung von Verkehrsdaten, Beweis der Richtigkeit der Ent-
geltrechnung

9.1 VF D2 speichert – vorbehaltlich Ziff. 9.2 – Verkehrsdaten (Daten, die bei der 
Bereitstellung und Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden) zu Beweiszwecken für die 
Richtigkeit der berechneten Entgelte vollständig bis zu 6 Monate nach 
Abrechnung. 

9.2 Auf Verlangen des Kunden werden die Verkehrsdaten

a) unter Kürzung der Zielrufnummer um die letzten 3 Ziffern bis zu 6 
Monate nach Abrechnung gespeichert oder

b) spätestens mit Abrechnung vollständig gelöscht.

 VF D2 ist eine nachträgliche Prüfung der Entgeltberechnung nur in dem Um-
fang möglich, in dem eine Speicherung der Verkehrsdaten erfolgt. Wurden 
Verkehrsdaten aufgrund rechtlicher Verpfl ichtung oder auf Kundenwunsch 
gelöscht (verkürzte Speicherung oder vollständige Löschung), trifft VF D2 
keine Nachweispfl icht für die Einzelverbindungen. 

9.3 Verlangt der Kunde einen Einzelverbindungsnachweis, weist er Mitbenutzer 
auf die Speicherung und Mitteilung der Verkehrsdaten hin und beteiligt, 
sofern erforderlich, den Betriebsrat, die Personal- oder Mitarbeitervertre-
tung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

10.  Nutzung von Daten

10.1 Soweit nicht abweichend vereinbart, willigt der Kunde mit Vertrag-
schluss – jederzeit widerrufl ich – darin ein, dass VF D2 seine Ver-
kehrsdaten zur Vermarktung und bedarfsgerechten Gestaltung von 
Telekommunikationsdienstleistungen oder zur Bereitstellung von 
Diensten mit Zusatznutzen gemäß Ziffer 9.1, 9.2 speichert, verarbeitet 
und nutzt, ihn zu Werbezwecken (auch automatisiert) anruft oder 
ihm per Telefax oder in Form elektronischer Nachrichten Werbung 
zusendet und seine Bestandsdaten (Daten, die erhoben werden, um 
das Vertragsverhältnis einschließlich seiner inhaltlichen Ausgestal-
tung zu begründen oder zu ändern) verarbeitet und nutzt, soweit dies 
zur Kundenberatung, Werbung und Marktforschung erforderlich ist. 
Bei Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung bleiben etwaige 
gesetzliche Werbebeschränkungen bestehen.

10.2 Die Vodafone-Rufnummer ist für die Inverssuche (Telefonauskunft über 
die in öffentlichen Verzeichnissen eingetragenen Namens- und/oder 
Adressdaten des Kunden bei Nennung der Rufnummer) freigegeben; ein 
Widerspruch des Kunden ist jederzeit möglich.

11.  Datenaustausch mit Auskunfteien

11.1 VF D2 ist berechtigt, zum Schutz vor Forderungsausfällen und vor Gefahren 
der missbräuchlichen Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch Dritte, 
personenbezogene Vertragsdaten sowie Angaben über nicht vertragsge-
mäße Abwicklung (z. B. Kündigung wegen Zahlungsverzug, beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittenen Forderungen, Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen sowie Anschlusssperrungen in Missbrauchsfällen) dem von 
der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG betriebenen Fraud 
Prevention Pool (FPP) sowie der Schutzgemeinschaft für Allgemeine Kre-
ditsicherung (SCHUFA) zu übermitteln und dort entsprechende Auskünfte 
einzuholen. Soweit während des Kundenverhältnisses solche Daten bei 
der SCHUFA oder dem FPP aus anderen Kundenverhältnissen anfallen, 
erhält VF D2 hierüber Auskunft. Die jeweilige Datenübermittlung erfolgt 
nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von VF D2, eines 
Vertragspartners der SCHUFA oder eines Teilnehmers des FPP erforderlich 
ist und schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden. 
Bei Firmenkunden tauscht VF D2 darüber hinaus mit weiteren Wirtschafts-
auskunfteien und Kreditversicherungsgesellschaften Daten nach diesen 
Grundsätzen aus. 

11.2 Der Kunde erhält auf Wunsch die Anschriften der jeweiligen Unternehmen 
sowie ein Merkblatt über den FPP und die SCHUFA.

Stand: 01.06.2007
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